
Kommentare und Berichte 145

im Bund. Und nur wenn an der Seite ei-
ner rot-grünen Koalition in Bonn eine
rot-grüne Koalition in Düsseldorf (und
Wiesbaden) steht, findet das neue Bünd-
nis genügend politischen Rückhalt, um
den Wechsel herbeizuführen, den unser
Land so dringend benötigt. 

Karsten Rudolph

Kanthers langer 
Arm

Im Sommer 1997 stellte Bundesinnenmi-
nister Manfred Kanther erste Überle-
gungen für ein neues Sicherheitsnetz
zur Bekämpfung der Kriminalität in der
Bundesrepublik vor. Ziel dieser Überle-
gungen ist es, neue Konzepte in Anleh-
nung an das amerikanische Modell der
Kriminalitätsbekämpfung zu entwik-
keln: „Wir wollen das amerikanische
Modell nachahmen und Straftaten ver-
hindern, in dem wir mehr Präsenz auf
der Straße zeigen“, erläuterte Ministeri-
umssprecher Detlev Dauke.1 Das Kon-
zept einer verstärkten Präventionsarbeit
sieht insbesondere auch eine neue Rolle
des Bundesgrenzschutzes (BGS) bei der
Kriminalitätsbekämpfung in bundes-
deutschen Großstädten vor. Der Minister
hat mehrere Modellversuche vorge-
schlagen, in denen unterschiedliche Ein-
satzvarianten geprüft werden sollen.2

Neben der allgemeinen personellen
Verstärkung der Bahnpolizei (von 880
Beamten ist die Rede), einem entspre-

ne von der Geschichte streckenweise
überholte Wahlkampfstrategie, vor al-
lem aber die Niederlage der Grünen, die
nicht mehr in den Bundestag einzogen,
sorgten für ein erneutes Wahldesaster.
Der Sieg Gerhard Schröders in Nieder-
sachsen schien jedoch zu belegen, daß
eine rot-grüne Machtstrategie erfolg-
reich sein kann, wenn die Ablösung ei-
ner amtierenden Regierung durch den
Gewinn der absoluten Mehrheit un-
wahrscheinlich ist. Da in Deutschland
ein fliegender Wechsel unter normalen
Bedingungen so gut wie unmöglich ist,
war Schröders Strategie realistisch und
ehrlich. Also „rot-grün“ mit Schröder?

Der niedersächsische Ministerpräsi-
dent verlor indes die Mitgliederbefra-
gung über den Parteivorsitz und damit
auch die Chance auf eine Kanzlerkandi-
datur. Der Sieger Rudolf Scharping muß-
te wiederum Rücksicht auf die Düssel-
dorfer nehmen, die seine Wahl wesent-
lich ermöglicht hatten. In NRW regierte
die SPD aber allein. Zudem setzte Schar-
pings eigener Landesverband in Rhein-
land-Pfalz nach jahrzehntelanger CDU-
Vorherrschaft auf ein sozialliberales
Bündnis. Diese Faktoren blockierten ei-
ne Koalitionsaussage zur Bundestags-
wahl. Dennoch stand die Wahl von 1994
bereits eindeutig unter dem Vorzeichen
eines rot-grünen Wechsels, schon der
SPD-Wahlkampf hatte deutlich die Form
eines „Koalitionswahlkampfes“ ange-
nommen. 

Inzwischen, nach vier Wahlniederla-
gen in Folge, ist die Koalitionsfrage in
der Bundes-SPD nicht mehr umstritten.
Will die Partei das wahrmachen, was sie
vorgibt zuvorderst zu wollen, einen „Po-
litikwechsel in Deutschland“, dann ist
dieser nur mit einer neuen Regierungs-
koalition aus SPD und Grünen zu errei-
chen. Eine maßgebliche Rolle für den
Wechsel in Deutschland spielt wiederum
das größte Bundesland. Nur wenn in
Düsseldorf Sozialdemokraten und Grü-
ne neben Kompromissen auch einen
„Bereich gemeinsamer Überzeugun-
gen“ (Willy Brandt) formulieren, besteht
eine gute Chance für den Politikwechsel

1 „Frankfurter Rundschau“ (FR), 13.9.1997.
2 Dazu Bundesinnenminister Manfred Kanther

im Interview, in: „Die Zeit“ 12.9.1997, sowie
ausführlich in einem Beitrag zur Serie „Krimi-
nalität und Justiz“, FR, 15.10.1997.
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Auf dem Weg zu einer modernen Poli-
zei des Bundes?

Der Ausbau des BGS zu einer allgemei-
nen Polizei des Bundes wird von Bonn
seit Jahren systematisch betrieben. Die
entscheidende Schnittstelle hin zu der
neueren Entwicklung bildete die Über-
tragung der Aufgaben der Bahnpolizei
auf den BGS. Zwar gab es auch zuvor
schon Ausweitungen seiner Tätigkeit,
die sich deutlich von der ursprünglichen
Vorstellung eines „Grenzschutzes“ ent-
fernten, die Einschränkung der Zustän-
digkeit für „besondere Aufgaben der
Gefahrenabwehr“ wurde aber überwie-
gend noch gewahrt.

Die 19924 erfolgte Übertragung der
Aufgaben der Bahnpolizei (und der et-
was näher noch der Grenzsicherung zu-
zurechnenden Flughafensicherung) an
den BGS markiert dagegen eindeutig
die Neuausrichtung seiner Tätigkeitsfel-
der. Die formal-juristische Begründung
lautet: Der Bund dürfe in seinem bun-
desrechtlichen Kompetenzbereich (hier
Bahnbetrieb) die Aufgabe der Gefahren-
abwehr umfassend wahrnehmen.5 Da-
gegen hat insbesondere Jürgen Papier
in einem Rechtsgutachten für das Land
Nordrhein-Westfalen beachtliche Be-
denken formuliert.6

Die Mehrheit der Bundesländer hatte
allerdings mit der bundesweiten Über-
tragung der allgemeinen Gefahrenab-
wehr im Bahnbereich auf den BGS keine
Probleme.7 Ihnen ging es allein um die
faktische Entlastung von einer Aufgabe,
die zuvor wegen der geringen personel-
len Austattung der alten Bahnpolizei

chenden verstärkten Einsatz im Bahn-
hofsbereich, wird vor allem auch eine
weitergehende innerstädtische Einbe-
ziehung des BGS auf Anforderung der
Länder erwogen. Ob gemeinsame Strei-
fengänge oder Drogenrazzien über den
Bahnhofsbereich hinaus: Manfred
Kanther geht es um ein umfassendes
Spektrum von Einsatzmöglichkeiten.

Aus dem Kreis von Bundesländern
und (speziell) Kommunen wurde teil-
weise deutliches Interesse signalisiert.
So begrüßte etwa das hessische Innen-
ministerium ausdrücklich das Bonner
Angebot. Die Frankfurter Oberbürger-
meisterin Petra Roth meldete Interesse
an einem Modellversuch in der Mainme-
tropole. Der Personalrat des Frankfurter
Polizeipräsidiums bat den hessischen In-
nenminister Gerhard Bökel sogar, gleich
200 BGS-Beamte anzufordern, um die 24
Reviere und Stationen in der Stadt
Frankfurt um je zwei Polizisten zu ver-
stärken. Nachhaltige Bedenken äußerte
allein Nordrhein-Westfalens Innenmini-
ster Franz-Josef Kniola.3 Nach seiner
Auffassung ist die diskutierte Auswei-
tung der Tätigkeit des BGS im Bereich
allgemeiner Polizeiaufgaben vom
Grundgesetz nicht gedeckt. Es handele
sich vielmehr um einen weiteren Ver-
such des Bundes, seine Kompetenzen
auszubauen. Mit Hilfe des BGS versuche
der Bund immer wieder, sich in Länder-
zuständigkeiten einzuschleichen.

Als Reaktion auf das einsetzende
Interesse am Angebot hat das Bundes-
innenministerium klargestellt, daß das
neue Modell nicht lediglich zur perso-
nellen Unterstützung der Länder und
Kommunen gedacht sei. Mit einer Be-
dienung aus dem Pool des BGS kann
wohl nur rechnen, wer eine Einsatzkon-
zeption vorlegt, die mit dem Ziel des
Bundesinnnenministers im Sinne einer
Nachahmung des amerikanischen
Modells der Kriminalitätsbekämpfung
übereinstimmt.

3 Im Gespräch mit dem „Spiegel“,  29.9.1997,
S.74.

4 „Bundesgesetzblatt“ (BGBl), I, 178.
5 Zur Auffassung des BMdI zu dieser Frage vgl.

Ministerialdirektor Wolfgang Schreiber, Der
Bundesgrenzschutz mit erweitertem Aufga-
benspektrum, „Deutsches Verwaltungsblatt“
(DVBl), 1992, S.589ff.

6 Jürgen Papier, Polizeiliche Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Ländern, DVBl, 1992, S.1ff.

7 Bereits im zweiten Durchgang des Gesetzge-
bungsvorgangs äußerten nur noch Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
und das Saarland Bedenken, vgl. Wolfgang
Schreiber, a.a.O., S.593. 
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phen zulässig. Zwar wurde dann mit der
Neufassung von Art. 35 Abs. 2 GG das
Aufgabengebiet erneut erweitert, der
polizeiliche Einsatz des BGS aber aus-
drücklich nur in „besonderen Fällen“ der
Gefahrenabwehr zugelassen.9 Weiterhin
ist es gemäß Art. 35 Abs. 2 GG und der
entsprechenden gesetzlichen Regelung
des § 11 Abs. 1 Nr. 1 BGS-Gesetz erfor-
derlich, daß das jeweilige Bundesland
ohne diese Unterstützung eine Aufgabe
nicht, oder nur unter besonderen
Schwierigkeiten erfüllen kann. Das ent-
scheidende Kriterium „Fall von besonde-
rer Bedeutung“ läßt zwar einen gewissen
interpretativen Spielraum zu, es muß sich
aber immerhin um außergewöhnliche
Sachlagen handeln. Praktische Bedeu-
tung kommt den Regelungen des Art. 35
Abs. 2 GG und des § 11 Abs. 1 Nr. 1 BGS-
Gesetz vor allem bei der Heranziehung
des Bundesgrenzschutzes zu einzelnen
Demonstrationen in den Bundesländern
zu. Auch hier war es bereits in vielen Fäl-
len äußerst fraglich, ob tatsächlich die
speziellen Vorausssetzungen einer be-
sonderen Aufgabe der Gefahrenabwehr
vorlagen. Die Aufgabe der allgemeinen
Kriminalitätsbekämpfung durch ver-
stärkte Präsenz stellt jedoch eindeutig
keinen Fall einer Aufgabe der Gefahren-
abwehr von besonderer Bedeutung dar.
Mangels Ermächtigungsgrundlage im
GG kann hier selbst der Gesetzgeber oh-
ne Verfassungsänderung keine Neure-
gelung vornehmen, auch wenn Manfred
Kanther neuerdings betont, der inner-
städtische Einsatz des BGS auch gegenü-
ber „allgemeiner Kriminalität“ stehe voll
im Einklang mit den gesetzlich fixierten
Funktionen.

Die durchaus nachvollziehbaren In-
teressen von Ländern und Kommunen

weitgehend von der Landespolizei
wahrgenommen werden mußte.

Die Pressemitteilung des Bundesin-
nenministeriums zu den neuen Funktio-
nen des BGS ab dem 1.4.19928 betont
zutreffend das „historische Datum“ in
der Geschichte des Bundesgrenz-
schutzes als Polizei des Bundes: „Mit der
neuen Aufgaben- und Organisations-
struktur wird die Entwicklung des Bun-
desgrenzschutzes zu einer modernen,
vielfältigen Polizei des Bundes konse-
quent fortgesetzt“. Durch die neuen
Aufgaben werde einerseits dem BGS vor
dem Hintergrund des Wegfalls früherer
Aufgaben eine gesicherte Zukunftsper-
spektive vermittelt, andererseits würden
die Länder deutlich entlastet. Die Lan-
despolizei müsse – anders als früher –
nur noch in Ausnahmefällen um Unter-
stützung der Bahnpolizei ersucht wer-
den. Sie könne sich damit auf ihre ande-
ren polizeilichen Aufgaben, insbesonde-
re in den Schwerpunkten Kriminalitäts-
bekämpfung, besser konzentrieren.

Nun verläßt der Bund jedoch auch
den damals abgesteckten Rahmen. Er
beansprucht nach dem ersten Fußfassen
mit der „Vorhut“ Bahnpolizei eine wei-
tergehende Mitwirkung an der polizeili-
chen Arbeit in den Ländern im Bereich
der allgemeinen polizeilichen Präventi-
onsarbeit. Während die Übertragung der
Bahnpolizei an den BGS juristisch
durchaus kontrovers diskutiert werden
kann, gilt dies für das neue Kanther-
Konzept nicht. Für eine Erweiterung der
polizeilichen Aufgaben in den inner-
städtischen Bereich über das Bahnhofs-
gelände hinaus existiert nicht einmal im
Ansatz eine grundgesetzliche oder ein-
fachgesetzliche Grundlage.

Art. 35 Abs. 2 GG setzt der polizeili-
chen Tätigkeit des BGS eine strikte ver-
fassungsrechtliche Grenze. Bis 1992 war
dessen Einsatz nur zur Grenzsicherung,
und – seit 1968 – auch im Falle des inne-
ren Notstands (Art. 91 Abs. 2 GG) sowie
bei Unglücksfällen und Naturkatastro-

8 Abgedruckt in: „Neue Zeitschrift fürVerwal-
tungsrecht“ (NVwZ) 1992, S.1073.

9 Auf die unverkennbare Tendenz der Durchbre-
chung dieser Begrenzungen hat schon in der
damaligen Situation Jürgen Seifert hingewie-
sen, ders., Grundgesetz und Restauration,
1974, S.44ff.; auf die aktuell „bedenkliche
Überdehnung“ des Art. 35 Abs. 2 GG weist
Hans Lisken hin, in: Erhard Denninger/Hans
Lisken, Handbuch des Polizeirechts, 21996, Ab-
schnitt K, Rdnr. 71.
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Amerikanisches Modell?

Neben den speziellen rechtlichen Fra-
gestellungen, die mit dem Einsatz des
BGS im innerstädtischen Bereich ver-
bunden sind, geht es in der Sache selbst
um die Frage, ob die polizeiliche Tätig-
keit verstärkt am Vorbild des amerikani-
schen Modells ausgerichtet werden soll.
Dazu bedarf es zunächst einer näheren
Präzisierung, was unter dem amerikani-
schen Modell zu verstehen ist. Die De-
batte in der BRD zu diesem Thema wur-
de 1997 stark geprägt durch zahlreiche
Medienberichte über das „no zero“-
bzw. „Nulltoleranz“-Modell in New
York. Dieses weist zwei grundlegende
Merkmale auf, wodurch es sich vom
bundesdeutschen Rechtsverständnis ab-
hebt: Ein polizeiliches Einschreiten ist
weit unterhalb der Gefahrenschwelle
zulässig. Zahlreiche Verhaltensweisen,
die nach hiesigem Recht bislang noch
ganz überwiegend als zulässig erachtet
werden, wie z.B. Betteln oder Alkohol-
konsum in der Öffentlichkeit, unterlie-
gen massivem polizeilichen Zugriff.
Gleichzeitig kommen, auch generell bei
lediglich geringfügigen Ordnungsver-
stößen, äußerst intensive polizeiliche
Methoden und entsprechende Sanktio-
nen zur Anwendung. Nach deutschem
Rechtsverständnis offensichtlich unver-
hältnismäßige und unzulässige polizeili-
che Maßnahmen bestimmen in New
York den polizeilichen Alltag.10 Polizei-
beamten, die in der BRD systematisch
nach jenem Modell handeln würden,
drohten strafgerichtliche Verurteilungen
mit zum Teil längeren Freiheitsstrafen.11

Eine exakte Nachahmung des spezifi-
schen Handlungskonzepts des Modells
New York wird in der BRD derzeit aller-

sowie Personalvertretungen im polizei-
lichen Bereich sind nicht geeignet, die
schwerwiegenden rechtlichen Beden-
ken auszuräumen. NRW-Innenminister
Kniola hat überdies zutreffend darauf
verwiesen, daß allgemeine personelle
Probleme der Bundesländer im polizeili-
chen Bereich wohl kaum über eine Un-
terstützung seitens des BGS gelöst wer-
den können. Das Kanther-Angebot
lenkt in der Tat mehr von den Struktur-
problemen der Länderpolizeien ab, 
als daß er zu ihrer Lösung beitragen
könnte.

Die rechtlichen Bedenken werden
auch nicht dadurch gemildert, daß die
neue Tätigkeit von Kräften des BGS im
Rahmen der allgemeinen Kriminalitäts-
bekämpfung nur auf Anforderung der
Bundesländer und nur unter der Einsatz-
leitung der Landespolizei erfolgen soll.
Denn eine eigenständige Tätigkeit des
BGS, wie bei der Bahnpolizei, kommt
mangels gesetzlicher Grundlagen oh-
nehin nicht in Betracht – selbst wenn es
sich dabei um Modellversuche handelt.
Modellversuche sind nur in solchen Be-
reichen zulässig, in denen dafür gewisse
Spielräume von der Rechtsordnung ein-
geräumt werden. Im übrigen wird insbe-
sondere durch die Beanspruchung einer
Prüfungskompetenz hinsichtlich der
Länderkonzepte zur polizeilichen Krimi-
nalitätsbekämpfung durch den Bun-
desinnenminister deutlich, daß hier die
Verfassungsordnung auf den Kopf ge-
stellt wird.

In Betracht kommt auf der Grundlage
des geltenden Rechts allenfalls eine In-
tensivierung der Zusammenarbeit zwi-
schen BGS und Landespolizei. Hier be-
steht eine Kooperation, die besonders an
den Schnittstellen von Bahnhofsgelände
und innerstädtischem Bereich schon in
der Vergangenheit praktiziert wurde.
Auch ist der BGS bereits in einzelnen in-
nerstädtischen Präventionsgremien ver-
treten. In diesem Zusammenhang kön-
nen einzelne neue Kooperationsformen
erprobt werden, soweit die Kompetenz
der Länder für die allgemeinen Polizei-
aufgaben gewahrt bleibt.

10 Dazu bereits Wolfgang Fach, Ordnungshüten,
in: „Blätter“, 10/1997, S.1174.

11 Vgl. z.B. zur strafrechtlichen Relevanz der in
Einzelfällen auch in der BRD praktizierten poli-
zeilichen Verbringung von Angehörigen der
Drogenszene in entlegene Stadtteile (Freiheits-
beraubung und Nötigung) die Entscheidung
des LG Hamburg vom 14.6.1997, NVwZ, 1997,
S.537. 
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nau unter dem amerikanischen Commu-
nity Policing zu verstehen ist. Typische
Merkmale sind demnach eine dezentrale
Polizeistruktur sowie eine auf Präsenz
und Prävention statt bloßer Strafverfol-
gung setzende Handlungsstrategie. Es
wäre allerdings ein Mißverständnis,
Community Policing allein mit fragwür-
digem Vorgehen gegen bestimmte Ver-
haltensweisen im öffentlichen Raum zu
identifizieren. Eine Vielzahl positiver An-
sätze und Praxiserfahrungen in den USA
betreffen eine neue Bürgerorientierung
der Polizei: Die Polizei ist für zahlreiche
Probleme von Bürgerinnen und Bürgern
ansprechbar, der Streifenbeamte im
Viertel stellt den Kontakt zu den ver-
schiedensten Ämtern her und gibt sonsti-
ge Hilfestellungen. Daraus ergeben sich
durchaus Anregungen für eine Reform
der Polizeiarbeit in der BRD.

Der fragwürdige Teil des amerikani-
schen Modells des Community Policing
betrifft die praktische Umsetzung der
„Partnerschaft von Bürgern des Viertels
und Streifenbeamten“ bei der Bekämp-
fung von disorder und incivilities. Die
Reduzierung von Unordnung und un-
gehörigem Benehmen gehört zum Kern-
bereich der neuen Aufgaben der Strei-
fenbeamten.

Auch die amerikanische Debatte
kennt eine Vielzahl von Ansätzen, mit
denen Probleme der „Unordnung“ im
öffentlichen Raum differenziert aufge-
griffen, und nicht mit gegen bestimmte
Personengruppen gerichteten Hand-
lungskonzepten bearbeitet werden, et-
wa die Sanierung von Wohnvierteln un-
ter Mitwirkung der Bewohner. Dennoch
gehören das weit ausgreifende Vorge-
hen gegen Ordnungsstörungen im wei-
testen Sinne, Drogenkonsum und die
Verbringung von Obdachlosen zu typi-
schen und markanten Elementen das
Communitity Policing in den meisten
untersuchten amerikanischen Städten.

Vor diesem Hintergrund wird deut-
lich, was unter der „Nachahmumg des
amerikanischen Modells“ im Rahmen
der bundesdeutschen Debatte zu verste-
hen ist, soweit es um polizeiliche Hand-

dings ernsthaft nicht gefordert.12 Gerade
auch aus dem polizeilichen Bereich wird
nachhaltig darauf hingewiesen, daß ex-
trem übermäßige polizeiliche Reaktio-
nen selbst bei kleineren Vergehen weder
rechtlich zulässig noch sinnvoll sind.13

Die von den Medien stark geförderte ein-
seitige Konzentration auf das Modell
New York in der bundesdeutschen Dis-
kussion des vergangenen Jahres hat al-
lerdings zur Vernachlässigung der son-
stigen polizeilichen Praxis in den USA
geführt: Das Modell New York beinhaltet
eine extreme polizeiliche Handlungs-
strategie, die so auch in den USA weitge-
hend einmalig ist. Andererseits existie-
ren aber durchaus gemeinsame Grund-
züge der polizeilichen Handlungsstrate-
gien, die es zulassen, von einem ameri-
kanischen Modell zu sprechen.

Grundlegend für einen großen Teil der
polizeilichen Handlungskonzepte in den
USA ist das Vorgehen weit unterhalb der
nach bundesdeutschem Recht erforderli-
chen Gefahrenschwelle, etwa die syste-
matische Verbringung von die „Ordnung
störenden“ Personen aus dem innerstäd-
tischen Bereich. Dieser Tatbestand wird
durch die Ergebnisse einer aktuellen
Studie des Bundeskriminalamts zum
Community Policing14 in den USA gera-
de wieder ausdrücklich bestätigt. Diese
Studie war der Frage gewidmet, was ge-

12 Vgl. die äußerst abgewogene Erklärung der
Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth
anläßlich des Besuchs von Rudolph Guiliani,
dem wiedergewählten Bürgermeister von New
York, im Dezember 1997 in der Mainmetropole,
in: FR, 3.12.1997. Eine bewußt deutliche Nähe
zum No-zero-Modell weist allerdings ein neues
48seitiges Papier der hessischen CDU vom De-
zember 1997 auf. 

13 Vgl. zu Einzelheiten der aktuellen Stellung-
nahmen in dieser Debatte und der Theorie der
broken windows, Wolfgang Hecker, Vorbild
New York?, „Kritische Justiz“ (KJ), 4/1997. 

14 Jörg Bässmann/Sabine Vogt, Community Poli-
cing – Projektbericht des BKA zu den Erfahrun-
gen in den USA, 1997. Dazu auch BKA, Com-
munity Policing - Ergebnisse eines Workshops
vom Juli 1997 im BKA (1997). Die problemati-
sche Handlungsstrategie des amerikanischen
Modells wird in den beiden Veröffentlichungen
überwiegend nur (unkritisch) referiert, z.T.
auch ausdrücklich als Anregung für die Polizei-
arbeit in der BRD empfohlen.
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Vergangene Zukunft
Seit ihren Anfängen hat die Kritik am
Sozialstaat immer wieder drei irrepara-
ble Schwächen moniert: perverse Fol-
gen, prohibitive Kosten und verpuffende
Effekte.1 In der Summe sind diese Män-
gel so gravierend, daß man sich unwill-
kürlich fragt, warum es ihn denn über-
haupt (noch) gibt.

Schon vor langer Zeit ist Herbert
Spencer, auch darin schulbildend, auf
zwei unabhängige, aber sich verstärken-
de Prozesse gestoßen. Das Fundament
des falschen – sanften – Weges legt unse-
re zivilisatorische Dekadenz: „Ließe man
den Grundsatz des ‚survival of the fittest’
in aller Härte wirken, würde er die dege-
nerierten Subjekte schnell aussondern.
Aber mit dem heutigen Nervenkostüm
ist diese Härte nicht zu praktizieren.“2

Darauf baut der zweite Mechanismus,
ein spezifisch demokratischer Defekt:
„Das Wahlrecht nährt in den Massen
lebhafte Vorstellungen davon, wie sie
die Gesellschaft zu ihren Gunsten verän-
dern könnten, und wer immer auf ihre
Stimmen angewiesen ist, kann es sich
nicht leisten, diesen Irrtum auszuspre-
chen“.3 Kurzum: Die Mehrheit miß-
braucht das Mitleid.  

Unter solchen Bedingungen ist die
Zukunft bereits Vergangenheit – nichts
geht mehr, Wohlfahrt blockiert jeden
Fortschritt. Wenn sich überhaupt etwas
bewegt, dann kommt es nur noch
schlimmer. Diesen Eindruck hinterläßt
auch Fred Siegels Erzählung eines ame-
rikanischen Alptraums: des unaufhalt-
samen Niedergangs der drei Weltmetro-
polen New York, Los Angeles und Wa-
shington: „The Future Once Happened

lungskonzepte über die bloße Verstär-
kung der Präsenz hinaus geht. Nicht zu-
fällig betont gerade auch der Bundesin-
nenminister in jüngster Zeit die Notwen-
digkeit, der „öffentlichen Ordnung“
wieder verstärkt Bedeutung zukommen
zu lassen.15 Zugleich kritisiert er diejeni-
gen Bundesländer, die den Begriff der
öffentlichen Ordnung in ihren Gesetzen
zum Recht der Gefahrenabwehr gestri-
chen haben. Die geplante BGS-
Umwandlung paßt insofern in eine neue
polizeiliche Konzeption, die sich an das
amerikanische Vorbild anlehnt.

Sollten sich die Bundesländer (etwa
auf der bevorstehenden Innenminister-
konferenz) für den Kanther-Vorschlag
entscheiden, ist künftig eine besonders
intensive Prüfung erforderlich, inwie-
weit Personal des BGS auch tatsächlich
der Aufsicht der Bundesländer unter-
worfen werden kann. Hier stellt sich u.a.
auch die Frage nach künftigen Ausbil-
dungsinhalten und Einsatzkonzepten
beim BGS (dort spielte z. B. die Proble-
matik der „öffentlichen Ordnung“ bis
zur Übernahme bahnpolizeilicher Auf-
gaben kaum eine Rolle). Noch gibt es bei
der Polizei in den Bundesländern deutli-
che Gegenpositionen zum amerikani-
schen Modell, allerdings zeigt sich der-
zeit auch eine stärkere Hinwendung zu
einzelnen Elementen. 

Wenn Bundesländer und Kommunen
selbst den amerikanischen Weg ein-
schlagen wollen, erledigt sich damit
auch der (ohnehin nur bedingt vorhan-
dene) Bund-Länder-Konflikt zur Frage
eines BGS-Einsatzes im innerstädti-
schen Raum.

Wolfgang Hecker

15 Vgl. dazu u.a. die Kritik an der Streichung des
Begriffs „öffentliche Ordnung“ in einigen Bun-
desländern im „Zeit“-Gespräch (Anm. 2), die
Forderung nach Wiedereinfügung des Begriffs
der öffentlichen Ordnung in alle Landespolizei-
gesetze auf der Herbsttagung des BKA (F.R. v.
19.11.997), Bemerkungen zur „unerfreulichen
Pennerszene“ in Vorträgen zur inneren Sicher-
heit (Darmstädter Echo v. 6.1.1997), und die Be-
zugnahmen auf das amerikanische Modell.

1 Herbert Spencer, The Man Versus the State, In-
dianapolis 1981; vgl. dazu Albert O. Hirsch-
man, Denken gegen die Zukunft, München
1992.

2 Herbert Spencer, The Principles of Ethics, Indi-
anapolis 1978, S.408.

3 Spencer, a.a.O. (Anm. 1), S.51.




